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„Eintracht “ , für männliche katholiſche Hotel - und Gaſt⸗

wirts⸗Angeſtellte .

„ St . Martha “ , für weibliche Hotel - und Gaſtwirts⸗An⸗
geſtellte . Für beide Anmeldung Pfarrhaus St . Bernhard .

Kreuzbund ( Reichsverband abſtinenter Ka⸗

tholiken ) . Zur Uebung der völligen Enthaltſamkeit von
geiſtigen Getränken und Unterſtützung der katholiſchen Cari —

tas in der Trinkerrettung . Auskunft : Caritasverband , So⸗

fienſtraße 33 .

Katholiſcher Akademikerverband . Zur Pflege der kath .
Weltanſchauung .

Katholiſche Geſellenvereine , Stammverein 1857 . Kath .

Geſellenhaus , Sofienſtraße 58 .

Katholiſcher Leſeverein . Geſellige Vereinigung gebilde⸗
ter Katholiken zur Hebung des katholiſchen Lebens .

Faſtenoronung unſerer Erzoiözeſe.
1. Faſttage :

a) Erlaubt iſt nur eine einmalige Sättigung , und zwar
nicht vor Mittag .

0) Solche Tage ſind :

1. Die Wochentage der vierzigtägigen Faſtenzeit ;
2. Die zwölf Quatembertage ;
3. Die Vigiltage vor Weihnachten , Pfingſten , Mariä

Himmelfahrt und Allerheiligen .

Verpflichtet zum Faſten ſind alle , die das 21 . Lebens⸗

jahr zurückgelegt und das 60 . noch nicht angefangen
haben .

)
Entſchuldigt vom Faſten ſind :
1. alle kranken , geneſenden und ſchwächlichen Perſonen ;
2. alle , die entweder ſchwere Arbeit zu verrichten haben

oder durch Faſten verhindert würden , ihre Berufs⸗
pflichten zu erfüllen .
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2. Abſtinenztage :

a) Unterſagt iſt jeglicher Genuß von Fleiſchſpeiſen ; Eier
und Milch , geſchmolzenes Fett ( Schmalz , Grieben ,
Kunſtbutter ) ſind erlaubt . Der Genuß von Fleiſchbrühe
iſt an allen Tagen geſtattet mit Ausnahme des Kar⸗
freitags .

— Solche Tage ſind :

1. alle Freitage des ganzen Jahres , auf die nicht ein
gebotener Feiertag fällt ;9 8

2. der Aſchermittwoch ;
3. der Karſamstag bis 12 Uhr mittags .

Verpflichtet zur Abſtinenz ſind alle , die das 7. Lebens⸗
jahr vollendet haben .

d Entſchuldigt von der Abſtinenz ſind :

1. Kranke und ganz Arme ;

2. Die Wanderer und Reiſenden und das Fahrperſonal
aller Verkehrsmittel ;

3. die Gaſt⸗ und Speiſewirte , Koſtgeber und deren
Hausgenoſſen , ſowie alle , die in Gaſt⸗ und Koſt⸗
häuſern ſpeiſen oder aus ſolchen ihre Koſt regelmäßig
beziehen ;

4. Perſonen , die in nichtkatholiſchen Haushaltungen
leben und dort beköſtigt werden ;

5.õ alle , die ſehr ſchwere Arbeit zu verrichten haben ;
6. alle , die ſich die Koſt für den ganzen Tag auf die

Arbeitsſtätte mitnehmen müſſen .

3. Faſt⸗ und Abſtinenztage , alſo zweifach verpflichtend , ſind :

a) der Aſchermittwoch ; b) die Freitage der 40tägigen
Faſtenzeit ; e) die Freitage der Quatemberwochen ; d) der
Karſamstag bis 12 Uhr mittags .
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